
Genehmigung  

Hiermit erteile ich gemäß § 97a HGO i.V.m. § 102 Abs. 4, § 103 Abs. 2, § 105 Abs.2 und 
§115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.2005 (GVBI. 
I. S 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBI. S..915) 

der Stadt Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) 

die Genehmigungen 

1. die Genehmigung zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Nidderau 
für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Kreditaufnahme bis zur Höhe von 

10.003.670,58 E 
(in Worten: Zehn Millionen dreitausendsechshundertsiebzig Euro und achtundfünfzig Cent). 

2. für die in § 3 der Haushaltssatzung der Stadt Nidderau für das Haushaltsjahr 2021 
festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in 
künftigen Jahren (2022) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
Höhe von 

870.000,- € 
(in Worten: Achthundertsiebzigtausend Euro) 

3. die Genehmigung zur Inanspruchnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt 
Nidderau für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Liquiditätskredite bis zur Höhe 
von 

5.000.000,- € 
(in Worten: Fünf Millionen Euro). 

4. die Genehmigung zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Nidderau 
für das Haushaltsjahr /022 vorgesehenen Kreditaufnahme bis zur Höhe von 

5464.405,83 
(in Worten: Fünf Millionen vierhunderivierundsechzigtausendvierhundertfünf Euro und 

dreiundachtzig Cent). 

5. die Genehmigung zur Inanspruchnahme der in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt 
Nidderau für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Liquiditätskredite bis zur Höhe 
von 

4.500.000,- E 
(in Worten: Vier Millionen fünfhunderttausend Euro). 

6. die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
der Stadtwerke Nidderau  fur  das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

1.154.000€ 
(in Worten: Eine Million einhundertvierundfünfzigtausend Euro). 
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die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
der Stadtwerke Nidderau für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 41.000€  gem.  §§ 115 Abs. 3 HGO 
I.V.m. 102 Abs. 4 HGO wird erteilt. 

41.000,- 
(in Worten: Einundvierzigtausend Euro). 

8. die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
der Stadtwerke Nidderau für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

1.287.000,- E 
(in Worten: Eine Million zweihunciertsiebenundachtzigtausend Euro). 

9. die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
der Stadtwerke Nidderau für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 41.000€  gem.  §§ 115 Abs. 3 HGO 
i.V.m. 102 Abs. 4 HGO wird erteilt. 

1.896.000,- E 
(in Worten: Eine Million achthundertsechsumineunzigtausend Euro). 

10, die Genehmigung für die im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 
der Stadtwerke Nidderau für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 vorgesehenen 
Liquiditätskredite bis zum Höchstbetrag von jeweils 

1.000.000,- E 
(in Worten: Eine Million Euro). 

Gelnhausen, den 06.10.2021 
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